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7. Verfahrensverlauf und Planentscheidung 

7.1 Verfahrensverlauf 

7.2 Planentscheidung 

 

 

Teil II: Umweltbericht  (Gliederung siehe dort) 

 

Hinweis:  

Der Umweltbericht wird zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans erarbei-

tet. Auf der Grundlage des Vorentwurfs werden im Rahmen der offiziellen, frühzeitigen 

Beteiligungen gemäß der §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) Baugesetzbuch (BauGB) hierfür Inhalte 

zusammengetragen sowie Untersuchungsziele und -tiefe bestimmt.   
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1. Allgemeines 

Ziel und Anlass der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans ist es, in Wallenfels 

im Oberfränkischen Landkreis Kronach auf einer Freifläche Planungsrecht für ein Nahver-

sorgungszentrum zu ermöglichen. Hierdurch soll das Nahversorgungsangebot in Wallenfels 

gestärkt werden.  

 

Angesichts der aus Sicht der Stadt Wallenfels zu optimierenden Nahversorgung mit Gütern 

des täglichen Bedarfs und gut angebunden über eine der verkehrlichen Hauptachsen im 

Siedlungsgebiet besteht für die angestrebte Nutzung an diesem Standort ein sehr gutes 

Entwicklungspotenzial. Veranlasser der Planung ist die WS-Gewerbebau GmbH aus Uhl-

städt-Kirchhasel. Die WS-Gewerbebau GmbH beabsichtigt als Vorhabenträger die Errich-

tung des Nahversorgungszentrums. Die Gesamtfläche des zu überplanenden Gebietes be-

trägt mit Einbindung angrenzender öffentlicher Verkehrsflächen ca. 1,9 ha. 

 

Die faktisch vorliegende Grünfläche wird zurzeit planungsrechtlich als Außenbereich be-

wertet. Das Plangebiet befindet sich nördlich des Kreuzungspunkts der B173 mit der Bahn-

hofsstraße und der Straße Hammer. Durchquert wird dieses durch einen Fuß- und Radweg. 

Südlich des Weges liegt die Fläche als ungenutzte Rasenfläche vor. Im nördlichen Bereich 

befinden sich einige waldartige Strukturen.  

 

Da kein Bebauungsplan vorliegt, sollen durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan-

verfahren die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die städtebaulich geordnete 

Entwicklung eines Nahversorgungszentrums geschaffen werden.  

 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wallenfels von 1992 stellt auf gleicher Fläche 

vier verschiedene Flächennutzungen dar, die nicht den Zielen der vorhabenbezogenen Pla-

nung entsprechen. Daher ist dieser gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zu ändern. 

Das Planverfahren wird im sogenannten Vollverfahren mit Umweltprüfung und Umweltbe-

richt durchgeführt. Nach der Sammlung weiterer Inhalte und Abstimmungen zur Untersu-

chungstiefe im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen wird der Umweltbericht zum Entwurf 

der FNP-Änderung und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erstellt. 

Zugleich sind die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans zum Teil veraltet. 

Die als südwestliche Ortsumgehung geplante Straße ist bereits errichtet. Der als Straße im 

Plangebiet gekennzeichnete Abschnitt ist nicht mehr existent. Dieser liegt nur noch als 

Fuß- und Radweg vor. Damit verbunden haben sich faktisch die Straßenführungen geän-

dert. 

Aufgrund des Alters befindet sich der Flächennutzungsplan zurzeit in der Neuaufstellung.  

Um eine mögliche zeitliche Verzögerung des Planungsprozess der Neuaufstellung auf das 

geplante Vorhaben zu vermeiden, soll der Flächennutzungsplan vorzeitig geändert werden. 

 

Im Ergebnis wird die vorliegende Planung als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

anzusehen sein. 
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Abbildung 1:  Übersichtsplan weiteres Umfeld  (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um rote Einkreisung des 

Plangebiets 
Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 17.10.2023 

 

 

Abbildung 2:  Übersichtsplan näheres Umfeld  (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um schwarze Abgrenzung 

des Plangebiets)  

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 17.10.2023 

 

 

2. Örtliche Gegebenheiten des Plangebiets 

Die deckungsgleichen Plangebiete von 2. FNP-Änderung und vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan „Nahversorgungszentrum Leutnitztal“ umfassen eine Gesamtfläche von ca. 1,9 

ha. Die Abgrenzung sieht wie folgt aus: 
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▪ Im Norden durch eine Wald- und Wiesenfläche, 

▪ im Osten durch einen Wirtschafts- und Wanderweg mit Parkplatz, 

▪ im Süden durch den Kreuzungspunkt B173 mit der Bahnhofsstraße und der Straße Ham-

mer und 

▪ im Westen durch eine Wald- und Wiesenfläche sowie der B173. 

 

 

Abbildung 3:  Luftbild  (Bild genordet, unmaßstäblich; ergänzt um rote Abgrenzung des Plangebiets) 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 17.10.2023 

 

2.a | Plangebiet 

Parallel zur B173 verläuft mittig durch das Plangebiet ein Fuß- und Radweg. Dieser unter-

gliedert das Plangebiet in zwei Teilbereiche. 

Südlich des Fuß- und Radwegs liegt die Fläche als ungenutzte Wiesenfläche vor. Nördlich 

des Fuß- und Radweges befinden sich vereinzelt Wald- und Wiesenstrukturen, die in Teilen 

zum Waldsaum des Silberbergs gehören. Gebäude befinden sich keine auf der Fläche.  

 

2.b | Umfeld 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten von Wallenfels, am Fuße des Silberbergs, wel-

cher ein beliebtes Wandergebiet für die umliegende Örtlichkeit ist.  

Südlich, auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnhofstraße, befinden sich ein Discounter 

und weitere Gewerbebetriebe. Ein öffentlicher Parkplatz östlich des Plangebiets wird für ein 

Erlebnisspielplatz und auch als Ausgangspunkt für Wanderer genutzt. Das Zentrum von 

Wallenfels liegt etwa 1,7 Kilometer südöstlich des Plangebiets.  

An der südlichen Spitze trifft die Bahnhofsstraße auf die überörtliche Bundesstraße 173. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B173 beträgt in diesem Bereich 80 km/h. Die 

B173 verbindet Wallenfels unter anderem mit der Kreisstadt Kronach. Auf der anderen 

Seite der Bundesstraße befinden sich am Rande eines Waldsaum einige Gewerbebetriebe 
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und Wohnhäuser sowie der Flusslauf der Wilden Rodach. Weiter westlich parallel zur B173 

befindet sich das Gewerbegebiet Wallenfels-West. 

 

2.c | Topographie 

Das Plangebiet fällt vom Grundsatz von Nord nach Süd und von Ost nach West ab. 

Der höchste Punkt des Plangebiets befindet sich im Nordöstlichen Eckbereich mit einer 

Höhe von ca. 366,5 m über Normalhöhenull (ü.NHN). Von da fällt das Plangebiet bis zum 

mittig befindlichen Fuß- und Radweg auf eine Höhe von ca. 358 m ü.NHN ab. Zwischen 

Fuß- und Radweg und der B173 ergibt sich eine leichte topographische Wölbung, sodass 

das Gelände hier um bis zu 1 m ansteigt. Im Randbereich zur B173 fällt es wiederum auf 

358 m ü.NHN ab.  

In der nordwestlichen Spitze befindet sich eine dreieckige Muldenvertiefung die in der ma-

ximalen Ausmessung ca. 35m x 10m breit und lang ist. 

 

 

Abbildung 4:  Drohnenfoto mit Blickrichtung nach Westen 

Quelle: WS-Gewerbebau GmbH; 08/2023 
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3. Planungsgrundlagen und bisherige Flächenausweisung 

3.1 Regionalplan 

Im Regionalplan Region Oberfranken-West, Teilraum 4, Teilkarte „Raumstruktur“ ist die 

Stadt Wallenfels als Grundzentrum im allgemein ländlichen Raum und als Raum mit be-

sonderem Handlungsbedarf dargestellt. Das nächstgelegene Mittelzentrum stellt die süd-

westliche Kreisstadt Kronach dar. Nördlich und westlich grenzen an Wallenfels weitere 

Grundzentren an. Im östlichen und südlichen Bereich umgrenzt die Regionsgrenze Wallen-

fels.  

Ob die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums, wie es die Planung vorsieht, Konflikte 

gegenüber dem Regionalplan oder Landesentwicklungsprogramm hervorruft, ist innerhalb 

der Beteiligungen der Bauleitplanverfahren und im Rahmen der weiteren, parallelen Vor-

habenentwicklung zu klären. 

 

  

Abbildung 5:  Auszug Regionalplan Oberfranken-West, Teilraum 4, Teilkarte Raumstruktur  (Bild genordet, un-

maßstäblich) 

Quelle: https://www.oberfranken-west.de/Regionalplan/Karten/, abgerufen am 18.10.2023 

 

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Für die Stadt Wallenfels liegt ein Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1992 vor.  

 

Innerhalb des Plangebiets differenziert der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Wal-

lenfels in vier verschiedene Flächennutzungen. Im östlichen Bereich wird eine Wohnbau-

fläche dargestellt, im südlichen Bereich eine Grünfläche ohne Zweckbestimmung, im west-

lichen Bereich eine Waldfläche und im zentralen Bereich eine Gewerbliche Baufläche. Des 

Weiteren werden Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-

kehrszüge dargestellt. Das Plangebiet wird durch überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-

straße inmitten durchquert. Weiterhin stellt der Flächennutzungsplan im südlichen Bereich 

eine geplante überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße dar. 

https://www.oberfranken-west.de/Regionalplan/Karten/
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Abbildung 6:  Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wallenfels (Plan genordet, unmaß-

stäblich; weiße Plangebietsabgrenzung ergänzt) 

Quelle: Stadt Wallenfels  

 

Seit 1992 sind Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans zum Teil veraltet. Die 

als südwestliche Ortsumgehung geplante Straße ist bereits errichtet. Der als Straße im 

Plangebiet gekennzeichnete Abschnitt ist nicht mehr existent. Dieser liegt nur noch als 

Fuß- und Radweg vor. Damit verbunden haben sich faktisch die Straßenführungen geän-

dert. 

Aufgrund des Alters befindet sich der Flächennutzungsplan zurzeit grundsätzlich in der 

Neuaufstellung. Um eine mögliche zeitliche Verzögerung der Neuaufstellung auf das ge-

plante Vorhaben zu vermeiden, soll eine 2. Änderung des Flächennutzungsplans vorzeitig 

gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfol-

gen. 

 

 

3.3 Bisheriges Planungsrecht 

Im Geltungsbereich des Plangebiets liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. 

Der Geltungsbereich befindet sich im sogenannten „Außenbereich“, sodass sich planungs-

rechtliche Beurteilungen von Bauvorhaben derzeit nach den § 35 BauGB richten. 

 

 

3.4 Naturschutz und Landschaftspflege 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines Biosphärenreservats, Fauna- und Flora-Habitats, 

Landschaftsschutzgebiets, Nationalparks, Naturschutzgebiets oder Vogelschutzgebiets.  

 

3.4a | Landschaftsplan 

Für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplans liegt kein Landschafts-

plan vor. 
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3.4b | Biotopverbundflächen und Flächen mit sonstigen Schutzstatus 

Auf den Flurstücken 1000 und 1000/1 wird in der Biotopkartierung (Flachland) im Bayern-

Atlas ein Streuobst-Biotop mit geschützten Anteilen dargestellt. Auf das südliche Flurstück 

1588/47 ragt die Darstellung eines Streuobst Biotops mit möglicherweisen geschützten 

Anteilen. 

 

Abbildung 7:  Auszug aus der Biotopkartierung (Flachland) (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue 

Gebietseingrenzung) 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 24.11.2023 

 

Das komplette Flurstück 1000 ist zudem im Ökoflächenkataster (ÖFK 2020; ÖFK-Lfd-

Nr. 196450) als Ausgleichs- und Ersatzfläche für den Straßen- und Wegebau der B173 

(Ausbau westlich Wallenfels) verzeichnet. Dies wurde am 07.07.1986 von der Regierung 

Oberfranken mit dem Entwicklungsziel Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkultur und 

Moor genehmigt. Im weiteren Verfahren ist eine Verlegung der Ausgleichs- und Ersatzflä-

che vorzunehmen. 

Gemäß § 30 (2) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Handlungen, die zu einer Zer-

störung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 

führen können, verboten.  Entscheidend für eine Befreiung ist ein entsprechender Ausgleich 

bzw. eine geeignete Ausgleichsfläche. Der Bebauungsplan inklusive Begründung stellt Ein-

griff und Ausgleich gegenüber und dabei muss auch ein gleichartiger und gleichwertiger 

Ausgleich für das gesetzlich geschützte Biotop nach § 30 BNatSchG erfolgen. Entsprechend 

der vorliegenden Informationen muss im Vorfeld kein offizieller Antrag dafür erfolgen. 

Ca. 500 m westlich des Plangebiets befindet sich parallel zur B173 der geschützte Land-

schaftsbestandteil „Silberberg – Südhang“ (ID LB-00633). 
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Abbildung 8:  Geschützte Landschaftsbestandteile  (Plan genordet, unmaßstäblich; ergänzt um blaue Gebiets-

eingrenzung) 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 24.11.2023 

 

Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das in ca. 2,3 km südlich befindliche FFH-Gebiet „Zey-

erner Grund“ (ID-Code Bayern: 5734-303), sowie das ca. 3,8 km westlich gelegene Na-

turschutzgebiet „Rabensteiner Höhe mit Zeyerner Wand“ (NSG-00234.01). 

Eine Beeinträchtigung der vorgenannten geschützten Gebiete ist nicht zu erwarten. 

 

Ganz Wallenfels sowie die umgrenzenden Kommunen liegen innerhalb des Naturparks 

„Frankenwald“. 

 

3.4c | Eingriffe in Natur und Landschaft / Artenschutz 

Zu großen Teilen liegt das Plangebiet als Grünfläche mit und ohne Gehölzen vor. 

 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden Eingriffe in den Na-

turhaushalt und das Landschaftsbild verbunden sein. Unvermeidbare Eingriffe werden ge-

mäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch die Eingriffsbilanzierung im Sinne 

des § 15 BNatSchG quantifiziert und sind sofern erforderlich durch geeignete Maßnahmen 

zu kompensieren.  

 

Gemäß § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten für besonders geschützte 

und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten Zugriffsverbote. Im weiteren Verfahren ist 

zu prüfen, ob Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG durch das Vorhaben ausgelöst 

werden können. Das Eintreten der Verbotstatbestände ist durch Vermeidungsmaßnahmen 

und, sofern erforderlich, durch Ausgleichsmaßnahmen abzuwenden. 

 

Die Auswirkungen der Planung und die mit Naturschutz und Landschaftspflege verbunde-

nen Maßnahmen werden unter Punkt 6.2 „Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsre-

gelung“ behandelt. Hinsichtlich des Artenschutzes wird auch auf Punkt 6.3 „Artenschutz“ 

verwiesen. 
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3.5 Gewässer, Wasserschutzgebiete, Hochwasserschutz, Georisiken und  

Lawinen 

 

3.5a | Gewässer  

Innerhalb des Plangebiets sind keine Gewässer vorhanden. 

Das nächstgelegene Gewässer ist der in einer Entfernung von ca. 35 m östlich verlaufende 

„Leutnitz-Bach“. Südlich der B173 verläuft der „Wilde Rodebach“. 

Aus dem Plangebiet heraus wird heute kein Niederschlagswasser direkt in Gewässer ein-

geleitet. Auch wird bislang kein Niederschlagswasser zurückgehalten. 

Aktuell sind keine relevanten Beeinträchtigungen bei der Ableitung und Rückhaltung be-

kannt. 

 

3.5b | Wasserschutzgebiete  

Das Plangebiet befindet sich nicht in Bereichen von festgelegten Wasser-, Trinkwasser- 

oder Heilquellenschutzgebieten. 

 

3.5c | Hochwasserschutz 

Südlich des Plangebiets, ca. 65 m weit entfernt, verläuft von Ost nach West der Fluss 

„Wilde Rodach“. Für den umgebenden Bereich ist ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 

Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden auf Grundlage der Hochwasserge-

fahrenflächen für ein 100-jährliches Hochwasser festgesetzt. 

Aufgrund der ansteigenden Topographie befindet sich das Plangebiet jedoch außerhalb des 

Überschwemmungsgebiets. 

 

 

Abbildung 9:  Darstellung der festgesetzten Überschwemmungsgebiete   (Plan genordet, unmaßstäblich; 

ergänzt um rote Gebietseingrenzung) 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 18.10.2023 

 

Ergänzend wird auf Punkt 6.5 „Gewässer- und Hochwasserschutz“ verwiesen.  
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3.5d | Georisiken und Lawinen 

Das Vorhaben befindet sich am Fuße des Silberberges. 

Das Plangebiet liegt gemäß Bayernatlas (abgerufen am 18.10.2023) außerhalb des Gefah-

renbereichs von Georisiken oder Lawinen.  

 

3.5e | Starkregen 

Eine Starkregengefahrenkarte liegt für das Plangebiet nicht vor. Auch liegen keine Erkennt-

nisse für erforderliche Maßnahmen auf Ebene der Bauleitplanung vor. 

 

An welchen Stellen Regenwasserrückhaltung erfolgen soll und auf welche Abflussmenge 

die Einleitung in ein Gewässer gedrosselt werden muss, erfolgt nach Abstimmungen mit 

den zuständigen Stellen. Zur Vertiefung wird auf den Punkt 5.7 Ver- und Entsorgung, Was-

serwirtschaft und Brandschutz verwiesen.  

Hierdurch soll gewährleistet werden, dass von den Niederschlagsmengen im Plangebiet 

keine negativen Auswirkungen für das Umfeld ausgehen. 

 

3.6 Bodenschutz und Flächenverbrauch 

 

3.6a | Bodenschutz 

Die Bodenübersichtskarte 1:200.000 Bayern stellt für das Plangebiet den vorherrschenden 

Bodentyp Gley-Vegen und Vega-Gleye aus Auenschluff oder -lehm dar. 

Für das Plangebiet existieren keine kleinmaßstäbigen hydrogeologischen Kartenwerke. 

Grundwassermessstellen sind ebenfalls hier und im unmittelbaren Umfeld nicht vorhanden.  

 

Südlich des Radwegs liegt die Fläche als ungenutzte Grünfläche vor. Auf dem nördlichen 

Teilbereich stehen zum Teil Gehölzstrukturen. Daher werden keine Flächen der landwirt-

schaftlichen Nutzung entzogen. 

 

3.6b | Flächenverbrauch 

Für Böden gilt gemäß § 1a (2) Baugesetzbuch (BauGB) der Vorsorgegrundsatz, dass mit 

Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll, wobei die Bodenver-

siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. Dabei sind Böden, die die Boden-

funktionen nach § 2 (2) Nr. 1 und 2 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) im be-

sonderen Maße erfüllen (§ 12 (8) Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung) 

besonders zu schützen. 

 

In der Abwägung sind die Belange des Bodenschutzes insbesondere hinsichtlich des Vor-

ranges der Wiedernutzung von bereits versiegelten / bebauten Flächen zu berücksichtigen. 

Gleichwohl ist der vorliegende Standort wegen seiner günstigen Lage im städtebaulichen 

Gefüge, der vorhandenen Erschließungssituation und bereits vorliegenden Infrastruktur für 

eine gewerbliche Nutzung geeignet. Der bestehende Siedlungsraum kann sinnvoll durch 

ergänzende Nutzungen abgerundet werden. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass öffent-

liche und private Teilflächen künftig als Grünflächen genutzt und somit nicht versiegelt 

werden. 
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Da die genannten städtebaulichen Gesichtspunkte für eine Arrondierung des Siedlungsbe-

reiches durch das geplante Nahversorgungszentrum sprechen, ist hier die für die Entwick-

lung des Wohngebiets erforderliche Inanspruchnahme des noch nicht versiegelten Bodens 

vertretbar. 

 

Im Übrigen wird im Hinblick auf den Flächenverbrauch auch auf den Punkt 3.10 „Standor-

tentscheidung“ verwiesen. 

 

 

3.7 Altlasten und Kampfmittel 

 

3.7a | Altlasten 

Im Plangebiet sind bislang keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen bekannt.  

 

3.7b | Kampfmittel 

Hinweise auf Kampfmittel sind im gesamten Plangebiet und im näheren Umfeld nicht be-

kannt. 

 

 

3.8 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Natur-, Boden- und Baudenkmale sind im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-

rung nicht bekannt. Auch befinden sich hier und im Umfeld keine weiteren besonders prä-

genden Objekte oder Situationen, die im Verzeichnis der Baudenkmäler der Stadt Wallen-

fels vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege enthalten oder die kulturhistorisch von 

besonderem Wert sind. Zudem bestehen keine Sichtbeziehungen zu Denkmalen. 

 

 

3.9 Standortentscheidung 

Wesentliches Ziel der Planung ist es, ein Angebot für Güter des täglichen Bedarfs in Wal-

lenfels zu verbessern. Der Standort ist bereits voll erschlossen und befindet sich in einem 

untergenutzten Delta zwischen Bundesstraße und Silberberg. Zudem bietet die bereits be-

stehende verkehrliche Situation eine gute Erreichbarkeit und Einsehbarkeit des geplanten 

Vorhabens, ohne dabei angrenzende Nutzungen einzuschränken. 

Im Sinne einer Alternativenprüfung wurden auf Bebauungsplanebene für eine geeignete 

Erschießung in der Vorentwurfsphase verschiedene Varianten entwickelt und mit verschie-

denen Akteuren erörtert. 

Aufgrund der Lage im Siedlungszusammenhang und der Nachfrage nach Gütern des tägli-

chen Bedarfs bietet sich die Umnutzung der Fläche als Sondergebiet Zweckbestimmung 

„Nahversorgungszentrum“ an. Insgesamt wird die Standortentscheidung aufgrund der um-

gebenden Bestandssituation, der Lagegunst im städtischen Gefüge und des Beitrags zur 

Stärkung des Versorgungsangebots für sachgerecht gehalten. Die Umnutzung der Grün-

fläche für ein Nahversorgungszentrum entspricht somit den Entwicklungszielen der Stadt 

Wallenfels. 

Parallel ist festzustellen, dass durch die bestehende Darstellung des Flächennutzungsplans 

bereits eine Abwägungsentscheidung darüber getroffen wurde, dass der Standort vorran-

gig der Siedlungsentwicklung dienen soll. 
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Ferner ist der Aspekt zu betrachten, warum diese der Nahversorgung dienende Einrichtung 

nicht zentral innerhalb des Siedlungsbereichs anzuordnen ist. 

Zunächst ist festzustellen, dass derzeit keine geeigneten Flächenangebote in der ohnehin 

über ca. 3 km gestreckten und im Mittel ca. 200 – 300 m breiten Ortslage vorliegen. 

Ein- bzw. Ausfahrten der im Grundsatz anbaufreien Bundesstraße 173 befinden sich im 

Südosten und eben am Plangebiet im Nordwesten der Ortslage. Dazwischen und somit 

parallel zum Siedlungsbereich besteht keine weitere Ein-/Ausfahrt. Um die Kaufkraft eines 

Nahversorgers durch möglichst viele Kunden zu stützen und somit dessen Bestand abzu-

sichern, ist die Anbindung an die B173 förderlich. Dadurch wird auch für vorbeifahrende 

Kunden aus dem weiteren Umfeld ein Angebot geschaffen. 

Ferner wird an dem gewählten Standort die städtebauliche Einbindung hinsichtlich Größe 

der Gebäude, Ausdehnung der Verkaufsflächen, Stellplatzbedarf und immissions-schutz-

fachlichen Anforderungen als geeigneter angesehen, als in dem kleinteiligeren, gewachse-

nen und vorrangig durch Wohnnutzungen geprägtem Ortsinneren. Zumal am Plangebiet 

mit dem Netto-Markt bereits eine Einzelhandels-Prägung vorliegt. 

 

In der Gesamtbetrachtung liegt an dem Standort für die Nutzung eines Nahversorgungs-

zentrum eine besondere Lagegunst vor. 
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4. Planungsziele und Planverfahren 

 

4.1  Planungsanlass und -ziele 

Ziel und Anlass der vorliegenden Planung ist es, in Wallenfels auf einer derzeitigen Grün-

fläche ein Nahversorgungszentrum zu errichten. Im Ergebnis kann dadurch das Nahver-

sorgungsangebot in Wallenfels maßgeblich gestärkt werden.  

 

Parallel zur 2. Flächennutzungsplanänderung wird der Bebauungsplan „Nahversorgungs-

zentrum“ aufgestellt. Hierin werden neben Planungszielen Regelung zur Bebauung gefasst 

und in der zugehörigen Begründung erläutert. Diese betreffen insbesondere 

▪ die Art der baulichen Nutzung, 

▪ das Maß der baulichen Nutzung´, 

▪ die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen, 

▪ die Gestaltung der baulichen Anlagen. 

Diese Festsetzungen erfolgen im Bebauungsplan gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) „In-

halt des Bebauungsplans“. Auf Flächennutzungsplanebene maßgebend ist der § 5 BauGB 

„Inhalt des Flächennutzungsplans“, der für die zuvor aufgelisteten Festsetzungen keine 

Grundlage bietet. Zur Vertiefung dieser Sachverhalte wird daher auf die Begründung zum 

Bebauungsplan verwiesen. 

 

Auf der Basis der Projektplanung soll im Bebauungsplan gemäß § 12 (3a) BauGB die Mög-

lichkeit der Vorgabe der zulässigen baulichen Nutzung auf sonstige Weise in Anspruch ge-

nommen werden. Gemäß Antrag und Projektplanung der Vorhabenträgerin ist auf dieser 

Grundlage auf einer Vorhabenfläche das „Nahversorgungszentrum Leutnitztal“ planungs-

rechtlich zu verankern. Hierdurch kann bei der Umsetzung des vorgesehenen Gesamtkon-

zepts, bestehend aus Nutzung, Erschließung, Schallschutz und Baugestaltung, eine städ-

tebaulich sinnvolle und verträgliche Nutzung des neu geplanten Gewerbestandorts bewirkt 

werden. Als ausdrücklicher Bezug auf das Vorhaben erfolgt hinsichtlich der geplanten Art 

der baulichen Nutzung daher keine Festsetzung eines Baugebiets auf Grundlage der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Dies bedeutet auch, dass auf die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 

BauNVO verzichtet wird. Stattdessen kann auf der Grundlage des § 12 (3a) BauGB inklu-

sive der Ergänzenden Regelungen eines Durchführungsvertrags eine eindeutige Erfassung 

des Vorhabens sowie der damit verbundenen Inhalte und Abläufe erfolgen. Gemäß § 12 

(3a) BauGB in Verbindung mit § 9 (2) BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Dadurch ist 

der durch den Bebauungsplan zulässige Nutzungskatalog weiter eingeschränkt. 

Änderungen im Durchführungsvertrag oder der Abschluss eines neuen Durchführungsver-

trags sind im Grundsatz auch nach dem Satzungsbeschluss durch einen neuen Ratsbe-

schluss möglich, sofern dadurch die Grundzüge der Planung nicht in Frage gestellt werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist lediglich im Rahmen eines neuen Bauleitplan-

verfahrens zu ändern. 

 

Im vorliegenden Planungsfall wird zur Bestimmung der Art der baulichen Nutzung für das 

Nahversorgungszentrum im Bebauungsplan eine „Vorhabenfläche - Nahversorgungszent-
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rum“ festgesetzt. In der hier vorliegenden parallelen 2. Änderung des Flächennutzungs-

plans erfolgt daher die Darstellung des Plangebiets als Sonderbaufläche Zweckbestimmung 

„Nahversorgungszentrum“. 

 

Durch die vorgenannten Ziele ist im Sinne des § 1 (3) BauGB zur Sicherung der städtischen 

Planungsziele ein Planungserfordernis an diesem Standort gegeben. 

 

 

4.2  Planverfahren 

Durch folgende Sachverhalte ist im Sinne des § 1 (3) Baugesetzbuch (BauGB) ein Pla-

nungserfordernis gegeben einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungs-

plan im Parallelverfahren zu ändern: 

▪ Entwicklung eines zukunftsfähigen Nutzungsrahmens zur Sicherung der Nahversorgung 

mit Gütern des täglichen Bedarfs und als Impuls für die Gesamtstadt, 

▪ gutachterliche Prüfung und verbindliche Festsetzungen zum Schutz des Umfelds, hier 

insbesondere zur Minderung von Verkehrslärm durch Liefer-, Kunden- und Mitarbeiter-

verkehre im Hinblick auf relevante Immissionsorte (Wohnen), 

▪ Prüfung der verkehrlichen Erschließung im Hinblick auf Verkehrsfluss und -sicherheit 

sowie 

▪ Regelungen des Übergangs zur freien Landschaft.  

 

Um den Nahversorgungsstandort einerseits mit der gebotenen Rücksicht auf das Umfeld 

und anderseits unter Einbindung der betrieblichen Interessen entwickeln zu können, wird 

die Erstaufstellung gemäß § 12 BauGB als vorhabenbezogene Bebauungsplanung durch-

geführt. Hierdurch kann die baulich-gestalterische Einbindung in die vorhandene Struktur 

besonders berücksichtigt werden, sie dient der Verankerung der städtebaulichen Ziele so-

wie der Übernahme von Planungs-, Bearbeitungs-, Herstellungs- und Unterhaltungskosten 

durch einen Vorhabenträger. Zudem ist die Festschreibung zeitlicher Abläufe möglich. Ent-

sprechende Inhalte können bei einer vorhabenbezogenen Planung im sogenannten Durch-

führungsvertrag verankert werden. Die genauen Inhalte sind bis zum Satzungsbeschluss 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans festzulegen. 

 

Nach der Sammlung weiterer Inhalte und Abstimmungen zur Untersuchungstiefe im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligungen wird der Umweltbericht zum Entwurf der 2. Änderung 

des Flächennutzungsplans erstellt. 
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5. Belange der Bauleitplanung 

Neben den Inhalten der 2. Flächennutzungsplanänderung betreffen die für eine städtebau-

lich geordnete Entwicklung eines Nahversorgungsstandorts relevanten Belange weitrei-

chend die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nahversorgungszentrum Leutnitztal“ 

getroffenen Festsetzungen und deren Begründung. Hierauf wird zur allgemeinen Erläute-

rung des Projekts ergänzend verwiesen. 

Gleichwohl werden an dieser Stelle im Rahmen der 2. Flächenplanänderung die nachfol-

genden Inhalte erläutert. 

 

 

5.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 

Grundlegendes Ziel der Stadt Wallenfels ist es ein vom Vorhabenträger bereits entwickeltes 

Nahversorgungszentrum planungsrechtlich zu ermöglichen. Im Gegensatz zu einer Ange-

botsplanung liegt hier somit ein konkretes Vorhaben vor. Auf der Basis der Projektplanung 

soll gemäß § 12 (3a) BauGB die Möglichkeit der Vorgabe der zulässigen baulichen Nutzung 

auf sonstige Weise in Anspruch genommen werden. 

 

 

5.2  Verkehr und Erschließung 

Allgemeines Ziel der Stadt Wallenfels ist es, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben 

entstehenden Verkehrsströme auch weiterhin möglichst restriktionsfrei abzuwickeln und 

die Leistungsfähigkeit der im unmittelbaren Umfeld berührten Knotenpunkte zu gewähr-

leisten. 

 

5.2a | Äußere Erschließung 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner unmittelbaren Lage an der Bahnhofstraße und der Orts-

umgehung B173 verkehrstechnisch gut in das Straßennetz eingebunden. Von ihnen aus 

gelangt man in den Ortskern sowie in die Kreisstadt Kronach bzw. auch in die umliegenden 

Ortschaften. 

Zur Einschätzung der Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung des Grundstücks 

wurde vorab für einen Lebensmittelmarkt eine verkehrliche Untersuchung1 vorgenommen. 

Die Untersuchung bezog sich auf verkehrliche Auswirkungen des Bauvorhabens, insbeson-

dere die Verkehrssicherheit und die verkehrstechnische Bemessung und Leistungsfähig-

keit. 

Nachfolgende Punkte waren Bestandteil der Untersuchung: 

▪ Verkehrliche Bestandsanalyse des Untersuchungsgebietes, 

▪ Verkehrserhebung über maßgebende Spitzenstunde am benachbarten Knotenpunkt 

B 173 / Bahnhofstraße, 

▪ Abschätzung des vorhabeninduzierten Kfz-Verkehrs, 

▪ Verkehrstechnische Einschätzung der Leistungsfähigkeit an der Zufahrt an der Bahnhof-

straße, 

 

 
1 Verkehrliche Untersuchung – Erschließung des Bauvorhabens EDKEA-Markt Bahnhofstraße in Wallenfels; 

VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH, April 2023 
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▪ Verkehrstechnische Einschätzung der Folgewirkungen am benachbarten Knotenpunkt 

B 173 / Bahnhofstraße (Rückstauereignisse) sowie 

▪ Schleppkurvennachweis (Bemessungsfahrzeug Sattelzug) für die Anlieferung über die 

Zufahrt Bahnhofstraße. 

 

Fazit der Untersuchung ist, dass das zugrunde gelegte Konzept zu keinen maßgeblichen 

negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage führt und dass der 

voraussichtlich entstehende Rückstau sich auch während der maßgeblichen nachmittägli-

chen Spitzenstunde in einem verträglichen Bereich bewegt. Ein Rückstau auf die anlie-

gende Bundesstraße B173 ist nicht zu erwarten. 

 

 

Abbildung 10:  Übersichtsplan örtliches Straßennetz 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, abgerufen am 25.10.2023 

 

Ob durch das nun vorliegende Vorhaben Beeinträchtigungen auf den Verkehrsfluss auf der 

Bahnhofstraße oder an sonstigen relevanten Knotenpunkten zu erwarten und ob demzu-

folge gegebenenfalls verkehrstechnische Maßnahmen oder Anpassungen am Vorhaben not-

wendig sind, ist durch eine ergänzende Verkehrsuntersuchung zu prüfen. Ein wichtiges Ziel 

wird sein, Beeinträchtigungen im Grundsatz zu vermeiden.  

Durch Informationen aus den frühzeitigen Beteiligungen sollen hierzu Untersuchungsin-

halte und -tiefe zusammengestellt werden. Nach der Abstimmung der Ergebnisse mit den 

zuständigen Stellen sind diese in den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

einzuarbeiten. 

 

5.2b | Innere Erschließung 

Das Vorhaben wird über eine zentrale Ein- und Ausfahrt von der Bahnhofsstraße aus er-

schlossen. Diese dient sowohl als Ein- und Ausfahrt den Besucher-, Anliefer- und Mitarbei-

terverkehren. 

 

Der Ein- bzw. Ausfahrtsbereich sowie Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten werden durch 

Festsetzungen gekennzeichnet. Hierdurch soll klargestellt werden, dass es insbesondere 

entlang der B173 und im Nahbereich des Knotenpunkts keine zusätzlichen Ein- und Aus-

fahrten gibt. Diese würden im Verlauf einer Bundesstraße eine sogenannte „Störstelle“ 

darstellen und sind daher im Hinblick auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 

vermeiden. 
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5.2c | Ruhender Verkehr 

Dem Vorhaben mit seinen Nutzungen sind insgesamt ca. 210 PKW-Stellplätze vorgelagert. 

Diese liegen ebenerdig im Süden und Westen der Marktgebäude. Fahrrad-Stellplätze be-

finden sich jeweils im Nahbereich der Eingänge. 

 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die für den ruhenden PKW-Verkehr und 

dessen Zufahrten insgesamt vorzuhaltenden Bereiche flächig gesichert. Hierzu erfolgt im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Umrandung sowie die Kennzeichnung für die ver-

kehrliche Erschließung („VE“) inklusive Stellplätze, Anlieferung und deren Zufahrten sowie 

für Nebenanlagen. Behindertenparkplätze, Fahrradabstellplätze und Abstellbereiche für 

Einkaufswagen sind ohne spezielle Verortung und Darstellung Teil dieser Fläche. 

 

5.2d | Fuß- und Radwegenetz 

Das Plangebiet quert mittig ein Fuß- und Radweg. Auf diesem verlaufen die beiden Rad-

routen „Euregio-Egrensis-Radfernweg“ und „Durch Bayern Steinreiche Ecke“. Zur effizien-

ten Grundstückausnutzung wird der Weg mit einer Breite von 3,0 m an den südlichen Rand 

der Vorhabenfläche verlegt. 

Im Rahmen des Bebauungsplans werden die öffentlichen Wegeflächen inklusive der sich 

ergebenden Restflächen zur B173 und Bahnhofstraße planungsrechtlich als öffentliche Ver-

kehrsfläche gesichert. 

Westlich außerhalb des Plangebiets wird der Radweg schwungförmig nach Norden wieder 

auf die bestehende Trasse geführt. 

 

 

Abbildung 11:  Radrouten um Wallenfels 

Quelle:  https://www.radlland-bayern.de/radkarte/?showThematicRoute=Alle, abgerufen am 18.12.2023; Plan-

gebiet gekennzeichnet durch ergänzten roten Kreis 
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Im Inneren des Gebiets sind sonstige Anbindungs- oder Ergänzungserfordernisse an 

überörtliche Fuß- und Radwege nicht erkennbar. 

 

5.2e | ÖPNV-Infrastruktur 

Die nächstgelegene Bushaltestelle „Wallenfels Abzweigung Reupoldsberg“ befindet sich in 

einer Entfernung von ca. 200 m östlich des Plangebiets unmittelbar an der Bahnhofstraße. 

An ihr verkehrt die Buslinie 9 Werktags stündlich zwischen Kronach über Marktrodach, 

Wallenfels, Steinwiesen nach Nordhalben/Bad Streben. Am Wochenende ist die Frequen-

tierung reduziert. 

 

Der nächste schienengebundene Haltepunkt befindet sich in Kronach. 

 

Auf Ebene der Bauleitplanung wird bezüglich der ÖPNV-Infrastruktur zunächst kein Hand-

lungsbedarf gesehen. Dafür, ob durch die neuen Nutzungen eine Anpassung oder Ergän-

zung im Netz oder in den Taktzeiten sinnvoll ist, wird von den berührten Stellen eine Rück-

meldung erbeten. 

 

5.2f | Fazit 

Durch die Lage unmittelbar an der Ortsumgehung B173 und die Anbindung an die Bahn-

hofstraße ist der Standort vom Grundsatz für Kraftfahrzeuge sehr gut an das Verkehrsnetz 

angeschlossen. Über die Bahnhofstraße besteht ebenso für Radfahrer eine gute Anbindung 

an die zentralen Lagen von Wallenfells. 

 

 

5.3 Immissionsschutz 

Unter Immissionen können eine Reihe verschiedener Faktoren zusammengefasst werden. 

Eine größere Rolle spielen dabei beispielhaft Lärm, Staub, Abgase, Gerüche, Erschütterun-

gen/Vibrationen und Licht. Zu schützen sind zumeist Nutzungen, die dem dauernden Auf-

enthalt von Menschen dienen, hier im besonderen Wohnnutzungen.  

 

Grundsätzliches Ziel der Stadt Wallenfels ist es, die bauliche Entwicklung im Bereich der 

Vorhabenfläche konfliktfrei zu ermöglichen. Zu betrachten sind dabei Immissionen,  

▪ die auf das Gebiet durch das Umfeld einwirken (5.4a), 

▪ die umgekehrt aus dem Gebiet heraus das Umfeld betreffen und solche (5.4b),  

▪ die innerhalb des Gebiets zwischen den verschiedenen Nutzungen entstehen (5.4c). 

Im Detail wird hierzu zum Entwurf, d. h. zum nächsten Verfahrensschritt, ein schalltechni-

sches Gutachten zu erstellen und umfassend in die vorliegende Bauleitplanung einzuarbei-

ten sein. In den frühzeitigen Beteiligungen sind die Inhalte und die Untersuchungstiefe 

einzugrenzen. 

Vorab werden Standortentscheidung und Flächennutzung aus Sicht des vorbeugenden Im-

missionsschutzes und des heutigen Kenntnisstands wie folgt bewertet: 
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5.3a | Mögliche Einwirkungen aus dem Umfeld auf das Gesamtgebiet 

Wohnnutzungen, deren Schutzansprüche im Sinne des gesunden Wohnens zu gewährleis-

ten wären, bestehen keine. Zu gewährleisten sind gesunde Arbeitsverhältnisse, für die aber 

keine relevanten Beeinträchtigungen erkennbar sind. 

Durch die unmittelbare Lage an der B173 und Bahnhofstraße wirkt vor allem Verkehrslärm 

auf die Fläche ein. Da eine gewerbliche Nutzung geplant ist, sind hier jedoch keine rele-

vanten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Besondere Gefahren durch Lawinen oder Erdrutsche durch den Silberberg sind nicht be-

kannt. 

Es ist davon auszugehen, dass für die geplanten Nutzungen gegenüber dem Träger der 

Straßenbaulast der B173 als bestehende Bundesstraße keinerlei Entschädigungsansprüche 

hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden können. 

Betriebe, in denen mit Gefahrstoffen im Sinne der Störfallverordnung (StörfallV) umge-

gangen wird, sind der Stadt Wallenfels in einem zu berücksichtigenden Abstand zum Plan-

gebiet nicht bekannt. 

Durch die Bewirtschaftung der an den Planungsraum angrenzenden land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen können zwangsläufig insbesondere zu Vegetationsbeginn und zum 

Zeitpunkt der Ernte/Rodung auch im Plangebiet Geräusch-, Staub- und Geruchsimmissio-

nen auftreten. Immissionen dieser Art sind im ortsüblichen Rahmen hinzunehmen. 

 

5.3b | Mögliche Auswirkungen auf das Umfeld 

Auswirkungen auf das Umfeld betreffen erkennbar vor allem die mit den Märkten verbun-

denen Emissionen und hier insbesondere die Auswirkungen der Liefer- und Kundenver-

kehre. Lärmemissionen, die auf dem Grundstück entstehen, werden dabei als Gewerbelärm 

betrachtet. 

Als nächstgelegene relevante Immissionsorte kommen potentiell die östlich des Plange-

biets gelegenen Wohnhäuser Am Reupoldsberg 25 und 24 sowie die betriebsgebundene 

Wohnnutzung Hammer 1a in Frage. Mögliche Auswirkungen werden im Planverfahren ge-

prüft. Ziel ist es, dass an den die Nachbarschaft kennzeichnenden Immissionsorten die 

maßgebenden Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. 

Bei Nahversorgungsstandorten dient zum Schutz des Umfelds eine Beschränkung der Öff-

nungs- und Lieferzeiten. Der allgemeine Trend geht zu möglichst langen Öffnungszeiten. 

Für Verkehre zwischen 22:00 und 6:00 Uhr und damit innerhalb der Nachtstunden, müss-

ten TA-Lärm-Werte eingehalten werden. Liefertätigkeiten sind ausschließlich während der 

Tagzeit (6:00 – 22:00 Uhr) vorgesehen bzw. zulässig. 

In dem vorliegenden Vorhaben wird aktuell eine Öffnungs- und Anlieferungszeit zwischen 

7:00 Uhr und 20:00 Uhr angestrebt. Dadurch es ist davon auszugehen, dass vor 6:00 Uhr 

und nach 22:00 Uhr keine relevanten Verkehre mehr entstehen. Ob für den Betrieb des 

Nahversorgungszentrums weitere Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich sind, ist im 

Verfahren zu klären. Zu regeln ist dies im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans im Durchführungsvertrag.  

Warenanlieferungen und -entladungen sowie vergleichbare Vorgänge sind zur Nachtzeit 

(22:00 bis 6:00 Uhr) und ganztägig an Sonn- und Feiertagen unzulässig. Ausgeschlossen 

von dieser Bedingung ist die Anlieferung des Bäckers an Sonn- und Feiertagen. Zu regeln 

ist dies ebenfalls im zuvor genannten Durchführungsvertrag.  
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Mit dem neuen Handelsstandort ist zukünftig eine Außenbeleuchtung der Stellplatzbereiche 

verbunden. Aus Gründen des Artenschutzes und zur Vermeidung einer übermäßigen Aus-

leuchtung (Stichwort „Lichtverschmutzung“) sind Regelungen hierzu sinnvoll bzw. geboten. 

Denkbar ist z. B. Blendwirkungen durch geschlossene Gehäuse zu unterbinden oder Licht-

kegel möglichst nach unten auszurichten. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang eine 

Lichtstreuung über die zu beleuchtenden Anlagen und Flächen hinaus zu vermeiden und 

eine Beleuchtung der Außenanlagen auf die unbedingt notwendigen Flächen, Wege und 

Fahrbereiche zu begrenzen. 

Bei der Ein- oder Ausfahrt aus dem Plangebiet sind relevante Blendwirkungen durch Fahr-

zeugbewegungen nicht erkennbar. Gegenüber der Ausfahrt an der Bahnhofstraße befindet 

sich ein Gewerbebetrieb. 

 

Insgesamt geht die Stadt aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen davon aus, dass 

Fragen bezüglich des Immissionsschutzes gutachterlich unter fachkundiger Beteiligung der 

Fachbehörden auf Bebauungsplanebene und parallel vorhabenbezogen sachgerecht behan-

delt und, sofern erforderlich, in konkrete Lösungen überführt werden können.  

 

5.3c | Mögliche Auswirkungen innerhalb des Gebiets 

Da im vorhabenbezogenen Bebauungsplan alle Märkte aus dem Segment „Nahversorgung“ 

somit mit einem im Grundsatz gleichen Festsetzungs- bzw. Nutzungsrahmen vorliegen, 

sind relevante Auswirkungen oder Konflikte innerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten. 

 

Betriebswohnungen sind nicht vorgesehen oder erforderlich. Ein mögliches Konfliktpoten-

zial in Bezug auf den Schutzanspruch von Betriebswohnungen innerhalb der Plangebiets 

selbst soll zudem durch einen Verzicht nicht ausgelöst werden. 

 

5.3d | Sonstige Emissionen 

Relevante Erkenntnisse über sonstige Immissionen für die vorliegende Bauleitplanung, wie 

z. B. Luftschadstoffe (Rauch, Ruß, Staub etc.), Erschütterungen oder elektromagnetische 

Einwirkungen, sind nach heutigem Kenntnisstand nicht erkennbar. 

 

5.3e | Fazit 

Die zuvor aufgeführten Aspekte bedeuten, dass die Lärmeinwirkungen durch Verkehrs- 

und Gewerbelärm bei den umliegenden, betriebsunabhängigen Wohnnutzungen umfas-

send gutachterlich zu untersuchen sind. Dies ist nicht vorrangig betriebsbezogen, sondern 

im Hinblick auf die durch alle relevanten Gewerbelärmquellen verursachte maximale Ge-

samtbelastung zu sehen. Die Stadt Wallenfels geht davon aus, dass die Immissionsschutz-

belange auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchung(en) durch die daraus im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan abzuleitenden Festsetzungen ausreichend und ange-

messen berücksichtigt werden. Die Weiterentwicklung des Gesamtstandorts wird somit 

diesbezüglich als verträglich angesehen. 

 

 

5.4  Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Mit der Erstaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird die Errichtung eines 

Nahversorgungszentrums ermöglicht. Hieraus leitet sich kein neuer Bedarf an sozialen oder 

kulturellen Infrastrukturen ab. 
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5.5  Freizeit, Erholung und Sport 

Grundsätzlich sind im Plangebiet und in dessen Umfeld die Belange von Freizeit, Erholung 

und Sport sowie entsprechende Einrichtungen oder Örtlichkeiten nicht erkennbar berührt.  

 

 

5.6  Ver- und Entsorgung, Wasserwirtschaft und Brandschutz 

Dadurch, dass das Umfeld der Vorhabenfläche bereits erschlossen ist, ist die Versorgung 

mit Energie, Trinkwasser und telekommunikationstechnischen Einrichtungen nach heuti-

gem Kenntnisstand durch Einbindung und ggf. Erweiterung der vorhandenen Verbundnetze 

grundsätzlich gewährleistet. 

Weitere Prüfungen und Abstimmungen finden begleitend mit den Fachämtern und zustän-

digen Behörden in den parallelen Bauleitplanverfahren statt und sind, soweit erforderlich, 

(nachfolgend) im Rahmen von Genehmigungsplanungen zu vertiefen.  

 

5.6a | Schmutzwasser und Niederschlagswasser 

Das Plangebiet quert von Ost nach West, über das Flurstück 1588/47, ein Mischwasserka-

nal (DN400 aus Beton). 

Ein Trennsystem, an dass das Vorhaben angeschlossen werden kann, liegt in diesem Be-

reich nicht vor. Ob und in welchem Umfang das anfallende Niederschlagswasser auf dem 

Grundstück rückzuhalten ist, ist im Verfahren zu klären. Zur Einleitung könnte das westlich 

gelegene stehende Gewässer auf Flurstück 1001 genutzt und gegebenenfalls ausgebaut 

werden. Hinweise auf die Bodenverhältnisse zur Versickerung im Plangebiet liegen zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Eine Versickerung ist gemäß der Baugrunduntersuchung des 

Ingenieurbüros GeoConsult Nordbayern GmbH vom März/April 2024 aufgrund des zu ge-

ringen Grundwasser-Flurabstandes und der zu erwartenden niedrigen Durchlässigkeiten 

gemäß den Anforderungen des ATV Merkblattes A 138 nicht möglich. 

Sofern erforderlich, findet eine Vorklärung des auf den Parkflächen niedergehenden Nie-

derschlagswassers z. B. für Reifenabrieb innerhalb der entsprechenden Fläche statt. Für 

die Marktnutzungen sind zur Vorklärung gegebenenfalls im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens betriebs- und nutzungsbezogene Maßnahmen nachzuweisen (Festabscheider 

etc.). 

 

5.6b | Trinkwasserversorgung 

Die ausreichende Versorgung des Plangebiets mit Trinkwasser und aus dem Trinkwasser-

netz zu entnehmendem Feuerlöschwasser ist sicherzustellen.  

Inmitten durch das Plangebiet verläuft auf der West-Ost-Achse eine Trinkwasserleitung, 

die sich auf dem Flurstück 1588/47 in eine weitere Abzweigung nach Süden aufteilt. Östlich 

des Plangebiets verläuft zudem die zentrale Fernwasserleitung von Wallenfels. Beide wer-

den durch Leitungsrechte kenntlich gemacht und in der Lage nicht verändert. 

Aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet und dessen Umfeld ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser gegeben ist. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutz- bzw. Quellenschutzgebiet. 
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5.6c | Erdleitungen 

Im Plangebiet verlaufen im Erdreich verschiedene Leitungen von Versorgungsträgern. Ent-

sprechende Leitungsrechte und Schutzanforderungen werden auf Bebauungsplanebene be-

handelt. 

 

Trinkwasserleitung 

Südlich zur heutigen Trasse des Radwegs (Flurstück 1001/3) verläuft parallel im Erdreich 

eine Trinkwasserleitung der FWO Fernwasserversorgung Oberfranken, die sich zugleich 

nach Süden weiter abzweigt. Der Leitungsverlauf ist im Bebauungsplan dargestellt. 

 

Stromleitung  

Auf der heutigen Trasse des Radwegs (Flurstück 1001/3) liegt im Erdreich eine Stromlei-

tung der Bayernwerk Netz GmbH.  

Aufgrund der geplanten Überbauung eines Teilbereichs ist eine Verlegung der Leitung nach 

Süden innerhalb des neuen Verlaufs des Fuß- und Radweges geplant. Der Leitungsverlauf 

des Bestands und der Planung ist im Bebauungsplan dargestellt. 

 

Mischwasserkanal 

Ca. 15 m südlich zur heutigen Trasse des Radwegs verläuft auf dem Flurstück 1588/47 

parallel ein Mischwasserkanal (DN400). Der Leitungsverlauf ist ebenfalls im Bebauungsplan 

dargestellt. 

 

5.6d | Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Zur Sicherung bestehender und zukünftiger Leitungstrassen und (Geh-)Wegbeziehungen 

können auf Bebauungsplanebene im Nutzungsplan zeichnerisch gemäß § 9 (1) Nr. 13 in 

Verbindung mit Nr. 21 BauGB Geh- Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt werden. 

 

5.6d | Versorgungsflächen  

Ein Erfordernis Flächen für die Versorgung zu sichern, ist zurzeit nicht erkennbar.  

 

5.6e | Brandschutz 

Eine druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des Nahversorgungsstandorts mit 

Feuerlöschwasser ist sicherzustellen. An dieser Stelle werden berührte Stellen ausdrücklich 

gebeten Hinweise zu geben, welche Anforderungen sich bezüglich des Brandschutzes auf 

Ebene der vorhabenbezogenen Planung ergeben. 

Bis auf weiteres ist davon auszugehen, dass dieser Bedarf aus dem Trinkwassernetz ge-

deckt werden kann. Die Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge erfolgt durch 

die Stadt. 

 

 

5.7 Sonstige Festsetzungen 

Innerhalb des Plangebiets entstehen und befinden sich keine betriebsungebundenen 

Wohngebäude bzw. Wohneinheiten. Relevante neue Bedarfe an Einrichtungen wie Kinder-

gärten, Kindertagesstätten, Schulen etc. sind aktuell nicht erkennbar. Weitere Belange 

werden durch die vorliegende Bauleitplanung, soweit heute bekannt, nicht relevant be-

rührt. 
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6. Belange des Umweltschutzes 

 

6.1  Umweltprüfung und Umweltbericht 

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist jede Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhe-

bung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen umweltprüfungspflichtig (UP-

pflichtig). Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist für die Aufstellung des Bebauungs-

plans eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. 

Aufgabe der Umweltprüfung ist es, die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen 

des Bauleitplans und des Vorhabens zu ermitteln, in einem Umweltbericht zu beschreiben 

und zu bewerten. Der Umweltbericht ist Grundlage der behördlichen Umweltprüfung und 

bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung. Das Ergebnis der Umwelt-

prüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

 

Der Umweltbericht wird hier erst zum Entwurf des Bebauungsplans bzw. 2. Änderung des 

Flächennutzungsplans als Teil II der Begründung erarbeitet und beigefügt. Die frühzeitigen 

Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1), der Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB und die der Nachbarkommunen gemäß § 2 (2) BauGB werden 

genutzt, um Hinweise zu sammeln und die Untersuchungsziele und -tiefe der Umweltprü-

fung zu bestimmen. 

 

Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 (6) Nr. 7 sind im Rahmen der Umweltprüfung die 

folgenden Schutzgüter zu berücksichtigen: Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit, 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, kultu-

relles Erbe und sonstige Sachgüter. Ferner sind auch Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern und Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete zu berücksichtigen. 

 

Es wird die bestehende Umweltsituation im Bereich des Plangebiets ermittelt und bewertet 

(Basisszenario; Bestand). Dazu werden die Informationen aus Datenbanken und aus der 

Literatur ausgewertet. Weiterhin werden Biotoptypen kartiert und sonstige Erhebungen 

(z. B. Fauna) berücksichtigt, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens er-

mittelt und die Entwicklung des Umweltzustandes bei Realisierung des Vorhabens prog-

nostiziert (Konfliktanalyse). Auch sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung etwai-

ger Beeinträchtigungen zu erarbeiten. 

Anhand der zu ermittelnden Bestandssituation im Untersuchungsgebiet können die Um-

weltauswirkungen des Vorhabens prognostiziert und der Umfang sowie die Erheblichkeit 

dieser Wirkungen abgeschätzt werden. 

 

Nach dem bislang ermittelten Sachstand und Erkenntnissen aus den bereits durchgeführ-

ten Planungen und Verfahren werden durch diese Bauleitplanung keine erheblichen Um-

weltauswirkungen erwartet, die z. B. durch die Wahl eines anderen Standorts oder eine 

grundlegende Modifikation des Plankonzepts vermieden werden könnten. Möglicherweise 

relevant auftretende Umweltauswirkungen können nach bisheriger Kenntnis wirksam ver-

ringert oder ausgeglichen werden. 
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6.2 Naturschutz und Landschaftspflege, Eingriffsregelung 

Mit der Aufstellung von Bauleitplänen können Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild verbunden sein. Unvermeidbare Eingriffe werden gemäß § 14 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) durch die Eingriffsbilanzierung im Sinne des § 15 BNatSchG 

quantifiziert. Sofern erforderlich, sind diese durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren.  

Das Bewertungsverfahren beruht auf einer Gegenüberstellung des ökologischen Wertes 

der Bestandssituation mit der Planungssituation. Aus der Differenz ergibt sich der Bedarf 

an ökologischer Aufwertung, der durch entsprechende landschaftsökologische Maßnahmen 

zu tilgen ist.  

Anhand der zu ermittelnden Bestandssituation im Untersuchungsgebiet können die Um-

weltauswirkungen des Vorhabens prognostiziert und der Umfang sowie die Erheblichkeit 

dieser Wirkungen abgeschätzt werden (Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung). Die Prognose 

erfolgt unter Einbeziehung der gemäß Planungsstand vorgesehenen Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen. 

 

Die Grünfläche wird aufgrund des geplanten Nahversorgungszentrum mit ergänzenden Er-

schließungsanlagen zu Teilen dem Naturhaushalt entzogen. Daher werden voraussichtlich 

für die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für den artenschutzrechtlichen Ausgleich 

Maßnahmen erforderlich werden. Im Verfahren sind Minderungsmaßnahmen innerhalb und 

Ausgleichsmaßnahmen und -flächen außerhalb des Plangebiets zu prüfen und auf Bebau-

ungsplanebene zu verankern. 

 

Schutzgebiete im Sinne des Landschafts- oder Naturschutzes sind nicht betroffen. 

 

 

6.3 Artenschutz 

Gemäß § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gelten für besonders geschützte 

und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten Zugriffsverbote. Diese Zugriffsverbote um-

fassen 

▪ das Töten und Verletzen wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten (§ 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG), 

▪ eine erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der euro-

päischen Vogelarten, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-

schlechtert (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

▪ und das Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 

besonders geschützten Arten (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) sowie 

▪ das Verbot, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten zu beschädigen (§ 

44 (1) Nr. 4 BNatSchG). 

 

Somit können sich potenzielle Betroffenheiten primär aus einem baubedingten Tötungs- 

und Verletzungsrisiko sowie aus dem dauerhaften Verlust von Lebensräumen ergeben. Da-

neben sind auch bau- oder betriebsbedingte Störungen (z. B. Lärm, Licht) denkbar. Im 

weiteren Verfahren ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG durch das 

Vorhaben ausgelöst werden können. Das Eintreten der Verbotstatbestände ist durch Ver-

meidungsmaßnahmen und, sofern erforderlich, durch Ausgleichsmaßnahmen abzuwenden. 

 

Der Großteil der südlichen Teilfläche liegt als extensives Grünland vor, während auf der 

nördlichen Teilfläche unterschiedliche Gehölzanordnungen vorhanden sind. Somit sind 

auch unterschiedliche Lebensraumtypen gegeben. 
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Bereits heute bestand für zahlreiche Arten die Möglichkeit, bei eventuellen Störungen in 

den sich nördlich, westlich und östlich anschließenden Landschaftsraum auszuweichen. 

 

Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes hat das Bayerische 

Landesamt für Umwelt (LfU) eine Liste der planungsrelevanten Arten in Bayern sowie groß-

maßstäbliche Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen des Landes her-

ausgegeben (Messtischblätter). Wallenfels liegt in der kontinentalen (EZK) Biogeografi-

schen Regionen Deutschlands. 

Für das Messtischblatt 5734 (Wallenfels) sind in einer Internetabfrage vom 04.01.2024 in 

der Gesamtbetrachtung 13 Säugetiere, 43 Vogelarten, 2 Kriechtiere und 3 Schmetterlings-

arten aufgeführt. Hierbei erfolgte keine Feingliederung nach dem im Plangebiet vorliegen-

den Lebensraumtyp. 

 

Arten-

gruppe 

Wissenschaftli-

cher Name 

Deutscher 

Name 

Erhaltungszustand Kontinental 

Säugetiere Barbastella barbastel-

lus 

Mopsfledermaus ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Castor fiber Europäischer Biber günstig 

Säugetiere Eptesicus nilssonii Nordfledermaus ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Felis silvestris Wildkatze ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Myotis daubentonii Wasserfledermaus günstig 

Säugetiere Myotis myotis Großes Mausohr ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Myotis nattereri Fransenfleder-

maus 

günstig 

Säugetiere Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Nyctalus noctula Großer Abendseg-

ler 

ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Pipistrellus nathusii Rauhautfleder-

maus 

ungünstig/unzureichend 

Säugetiere Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus günstig 

Säugetiere Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus günstig 

Säugetiere Plecotus auritus Braunes Langohr günstig 

Vögel Accipiter gentilis Habicht Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Aegolius funereus Raufußkauz Brutvorkommen: günstig 

Vögel Alauda arvensis Feldlerche Brutvorkommen: ungünstig/schlecht 

Vögel Alcedo atthis Eisvogel Brutvorkommen: günstig 

Vögel Anser anser Graugans Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Anthus trivialis Baumpieper Brutvorkommen: ungünstig/schlecht 

Vögel Apus apus Mauersegler Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Bubo bubo Uhu Brutvorkommen: günstig 

Vögel Buteo buteo Mäusebussard Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Carduelis carduelis Stieglitz Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Ciconia ciconia Weißstorch Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Ciconia nigra Schwarzstorch Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Cinclus cinclus Wasseramsel Brutvorkommen: günstig 

Vögel Columba oenas Hohltaube Brutvorkommen: günstig 

Vögel Corvus corax Kolkrabe Brutvorkommen: günstig 

Vögel Coturnix coturnix Wachtel Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Delichon urbicum Mehlschwalbe Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Dryocopus martius Schwarzspecht Brutvorkommen: günstig 
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Vögel Emberiza citrinella Goldammer Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Falco tinnunculus Turmfalke Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Glaucidium passeri-

num 

Sperlingskauz Brutvorkommen: günstig 

Vögel Hirundo rustica Rauchschwalbe Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend,  

Rastvorkommen: günstig 

Vögel Lanius collurio Neuntöter Brutvorkommen: günstig 

Vögel Lanius excubitor Raubwürger Brutvorkommen: ungünstig/schlecht,  

Rastvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Linaria cannabina Bluthänfling Brutvorkommen: ungünstig/schlecht,  

Rastvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Mergus merganser Gänsesäger Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Milvus milvus Rotmilan Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Passer domesticus Haussperling Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Perdix perdix Rebhuhn Brutvorkommen: ungünstig/schlecht,  

Rastvorkommen: ungünstig/schlecht 

Vögel Phalacrocorax carbo Kormoran Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger Brutvorkommen: ungünstig/schlecht 

Vögel Picus canus Grauspecht Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Picus viridis Grünspecht Brutvorkommen: günstig 

Vögel Saxicola rubetra Braunkehlchen Brutvorkommen: ungünstig/schlecht,  

Rastvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Scolopax rusticola Waldschnepfe Brutvorkommen: günstig 

Vögel Spinus spinus Erlenzeisig Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Streptopelia turtur Turteltaube Brutvorkommen: ungünstig/schlecht 

Vögel Strix aluco Waldkauz Brutvorkommen: günstig 

Vögel Sturnus vulgaris Star Brutvorkommen: günstig, Rastvorkommen: günstig 

Vögel Sylvia communis Dorngrasmücke Brutvorkommen: günstig 

Vögel Sylvia curruca Klappergrasmücke Brutvorkommen: ungünstig/unzureichend 

Vögel Vanellus vanellus Kiebitz Brutvorkommen: ungünstig/schlecht,  

Rastvorkommen: ungünstig/schlecht 

Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter ungünstig/unzureichend 

Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse ungünstig/unzureichend 

Schmetter-

linge 

Phengaris arion Thymian-Amei-

senbläuling 

ungünstig/schlecht 

Schmetter-

linge 

Phengaris nausithous Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisen-

bläuling 

ungünstig/unzureichend 

Schmetter-

linge 

Phengaris teleius Heller Wiesen-

knopf-Ameisen-

bläuling 

ungünstig/schlecht 

 

Das vom Bayerischen Landesamt für Umwelt entwickelte System stellt jedoch übergeord-

nete Lebensraumtypen mit einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren 

Potenzial in diesem Planungsfall weit über das Vorkommen im Plangebiet reicht. Es liegen 

aktuell keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Arten im überplanten Bereich vor. 

Ob ein Erfordernis eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags und damit verbunden einer 

artenbezogenen Darlegung von Zugriffsverboten oder eines Maßnahmenkonzepts gegeben 

ist, ist im weiteren Verfahren und auch in Anbetracht der zukünftigen Planungsinhalte mit 

der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu prüfen. 

Die zuständigen Stellen werden ausdrücklich aufgefordert, vorab im Rahmen der Beteili-

gungen gemäß § 4 (1) BauGB bereits sachdienliche Stellungnahmen abzugeben. 
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Voraussichtlich werden im Entwurf des Bebauungsplans hier Inhalte zum 

▪ Maßnahmenkonzept Artenschutz, 

▪ zur Vorgehensweise bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und  

▪ zur Einschätzung der Auswirkungen der entwickelten Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen auf die einzelnen Schutzgüter 

zu ergänzen sein. 

 

 

6.4  Geländeprofil und Boden 

 

6.4a | Bodennutzung 

Die Planungsgrundlagen werden unter Punkt 3.6 Bodenschutz und Flächenverbrauch be-

handelt. 

 

Das Planvorhaben sieht weitreichend eine Überplanung einer Grünfläche vor, die sich im 

untergenutzten Delta zwischen Bundesstraße und Silberberg befindet. Zugleich wird sie 

durch eine Fuß- und Radwegefläche geteilt. 

 

Beansprucht wird der Boden für das Gebäude sowie die dazugehörigen Park- und Erschlie-

ßungsflächen des Nahversorgungszentrum. 

Grundsätzlich sind heute fruchtbare Böden vorhanden, die jedoch aufgrund der Größe und 

der Restfläche nicht aktiv land- oder forstwirtschaftlich bewirtschaftet werden. 

 

Bei Neuversiegelung sind die Vorgaben zur Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan ein-

zuhalten. 

Im Hinblick auf den allgemein gebotenen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 

und Boden sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Durch die 

Entwicklung des Standorts wird die gewerbliche Vorprägung der Umgebung aufgenommen 

und die innerstädtische Nahversorgungsfunktion mit Blick auf die Zukunft gestützt bzw. 

gesichert. Im Sinne des Bodenschutzes wird dadurch gleichzeitig einer Versiegelung von 

Flächen in der freien Landschaft entgegengewirkt.  

 

Zur Begrenzung der Beeinträchtigung natürlicher Böden im Plangebiet und in den angren-

zenden Bereichen ist zudem auf eine Beschränkung der begleitenden Bautätigkeitsmaß-

nahmen (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport) hinzuwirken. 

Grundsätzlich sind die DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten) ein-

zuhalten. 

 

6.4b | Geländeprofil, Erdbewegungen und Grundwasserschutz 

Im Grundsatz nimmt die neue Planung die bereits entwickelte Geländehöhe sowie das vor-

liegende Geländeprofil auf. Lediglich im nördlichen Randbereich zum Silberberg ist eine 

Geländeanpassung für das Gebäude anzugleichen. Niveaubezogene Erdbewegungen sind 

daher nicht in relevanter Größe zu erwarten. Daher werden besondere Auswirkungen im 

Hinblick auf den Grundwasserschutz ebenfalls nicht erwartet. 
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6.5 Gewässer- und Hochwasserschutz 

Die Planungsgrundlagen zum Gewässer- und Hochwasserschutz werden unter Punkt 3.6 

„Gewässer, Wasserschutzgebiet und Hochwasserschutz“ behandelt. 

 

Das nächstgelegene Gewässer ist der in einer Entfernung von ca. 35 m östlich verlaufende 

„Leutnitz-Bach“. Südlich der B173 verläuft der „Wilde Rodebach“. 

Erkennbar sind natürliche Oberflächengewässer nicht von der Planung betroffen.  

 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines vorläufig gesicherten oder festgesetzten 

Überschwemmungsgebiets.  

 

Hinsichtlich der Kapazitäten für die Aufnahme von Niederschlagswasser in das bestehende 

Kanalnetz werden keine Probleme erwartet, gleichwohl ist dieser Sachverhalt im Verfahren 

zu prüfen. Das Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück zurückgehalten und gedros-

selt abgeleitet. Der Drosselwert ist mit den betroffenen Stellen im Verfahren zu klären. 

 

In der Gesamtbetrachtung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Was-

ser zu erwarten. 

 

 

6.6 Klimaschutz und Klimaanpassung  

Ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Wallenfels liegt nicht vor. 

Grundsätzlich hält es die Stadt für geboten, bereits in der Bauleitplanung Belange des 

Klimaschutzes, der Klimaanpassung sowie einer effizienten Energienutzung durch die Vor-

bereitung geeigneter Maßnahmen zu unterstützen. 

 

Dies begründet sich u. a. aus den Vorgaben des Baugesetzbuchs (BauGB), wonach gemäß 

§ 1a Nr. 5 „den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-

mawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-wandel 

dienen, Rechnung getragen werden muss. (…)“. In der planerischen Umsetzung sieht das 

BauGB Möglichkeiten zur Festsetzung entsprechender Maßnahmen in § 9 (1) vor. Aufgrund 

der sich perspektivisch ändernden klimatischen Rahmenbedingungen sind frühzeitige An-

passungsmaßnahmen an den Klimawandel zu berücksichtigen. 

 

Der Bauleitplanung nachfolgend ist auf der Ebene der konkreten Projektplanung auf das 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der jeweils gültigen Fassung hinzuweisen. Bei möglichen 

Maßnahmen muss der unmittelbare städtebauliche (Boden-)Bezug im Plangebiet nicht ge-

geben sein. 

 

Das Plangebiet liegt im direkten Übergang vom Siedlungsbereich in die Landschaft. 

Durch die Planung und Umsetzung des Nahversorgungszentrums gehen durch Hochbauten, 

Erschließungsflächen etc. Freiflächen mit den entsprechenden Auswirkungen auf das lokale 

Klima verloren. Diese Flächen weisen aufgrund ihrer Lage und Nutzung grundsätzlich eine 

gewisse klimatische Ausgleichsfunktion durch Frisch-/Kaltluftproduktion auf. Da sich das 

Plangebiet an der westlichen Spitze des Siedlungsraums befindet und sowohl westlich, 

nördlich und östlich unmittelbar keine Bebauung angrenzt, ist der Effekt jedoch nicht so 

relevant, wie wenn sich die Fläche innerhalb des Siedlungsraums befinden würde. Somit 

bleiben die klimatischen Auswirkungen voraussichtlich auf das Plangebiet und auf das un-

mittelbare Umfeld begrenzt. 

 

Zum Entwurf werden im Rahmen des Umweltberichts ergänzende Ausführungen zum Kli-

maschutz und zur Klimaanpassung sowie ggf. erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen dar-

gelegt.  
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7. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

 

7.1 Verfahrensablauf 

Der nachfolgend dargelegte Verfahrensablauf soll vorrangig auf der Grundlage des Bauge-

setzbuchs (BauGB) die formalen Schritte bei der Erstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans „Nahversorgungszentrum Leutnitztal“ mit der hier vorliegenden parallelen 

2. Flächennutzungsplanänderung dokumentieren.  

 

 

Angestrebter weiterer Verlauf: 

Es ist vorgesehen die frühzeitigen Beteiligungen gemäß der §§ 3(1), 4(1) und 2(2) 

BauGB der 2. Änderung des Flächennutzungsplans und des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans „Nahversorgungszentrum Leutnitztal“ durchzuführen. Bei § 3 (1) 

BauGB handelt es sich um die Beteiligung der Öffentlichkeit, bei § 4 (1) BauGB um 

die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und bei § 2 (2) BauGB 

um die der Nachbarkommunen. Der Vorentwurf und die frühzeitigen Beteiligungen 

dienen u. a. zur Absteckung des erforderlichen Untersuchungsrahmens für erforder-

liche Gutachten und sonstige Prüfungen.  

Der weitere Ablauf wird entsprechend des Verfahrensfortschritts ergänzt. 

 

 

7.2 Planentscheidung 

Durch die Erstaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Nahversorgungszent-

rum Leutnitztal“ werden die rechtsverbindlichen Festsetzungen für eine städtebaulich ge-

ordnete Entwicklung eines Nahversorgungsstandorts geschaffen.  

Um das zukünftige Nahversorgungszentrum insbesondere hinsichtlich der Verkaufsflächen, 

der Gestaltung sowie der Lärmauswirkungen verträglich in die Örtlichkeit einbinden zu 

können, wird gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 

aufgestellt. Dementsprechend werden ein Vorhaben- und Erschließungsplan sowie ein 

Durchführungsvertrag Bestandteil der Planung des Bebauungsplans. 

Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB zu entsprechen wird der Flächennut-

zungsplan im Parallelverfahren geändert. 

 

Das Verfahren wird in einem Vollverfahren inklusive Umweltbericht durchgeführt, der im 

nächsten Verfahrensschritt (Entwurf) als Teil II der Begründung beigefügt wird. 

 

Nach den bislang vorliegenden Informationen und bebauungsplanbezogenen Untersu-

chungsergebnissen werden die in einem bauleitplanerischen Vollverfahren getroffenen pla-

nungsrechtlichen Vorgaben als geeignet angesehen, den Gewerbestandort bedarfsgerecht 

zu entwickeln. 

 

Die Bebauungsplanaufstellung und parallele Flächennutzungsplanänderung folgt den In-

tentionen und Darstellungen des Regionalplans Oberfranken-West, wonach Wallenfels 

grundsätzlich eine Funktion als Grundzentrum hat. 

 

Darüber hinaus geht die Stadt unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange ge-

gen- und untereinander davon aus, dass an dem gewerblich geprägten Standort, bei be-

sonderer Berücksichtigung der nachbarlichen Schutzansprüche, die Belange des Immissi-

onsschutzes, des Verkehrs, des Artenschutzes und der relevanten Umweltbelange auf der 
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Ebene des Flächennutzungsplans angemessen und ausreichend zu berücksichtigen sind. 

Im Ergebnis der erörterten, zentralen Ziele und Rahmenbedingungen wird die vorliegende 

Bauleitplanung für vertretbar und im Sinne der Planungsziele der Stadt Wallenfels für 

grundsätzlich sinnvoll erachtet. 

 

 

 

 

Wallenfels, den  

 

 

 

 

Jens Korn 

(Bürgermeister) 
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